
Verhaltensregeln: 
Verhinderung von 

Gewalt   
an Kindern und Jugendlichen

Landesjugendkammer
der Evangelischen Jugend in der  
Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers

Haus kirchlicher Dienste
30169 Hannover, Archivstraße 3
Fon: 0511 1241-428; Fax: 0511 1241-978
landesjugendkammer@ejh.de
www.ejh.de

Evangelische 
Jugend
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sein, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und eine 
geschlechtsspezifische Identität zu entwickeln.

5.	 Wir beziehen aktiv Stellung gegen diskriminie-
rendes, gewalttätiges, rassistisches und sexi-
stisches Verhalten. Das gilt sowohl für körperliche 
Gewalt (z. B. Körperverletzung, sexueller Miss-
brauch) als auch für verbale Gewalt (z. B. abfäl-
lige Bemerkungen, Erpressung) und für seelische 
Gewalt (z. B. Mobbing, Ausgrenzung).

6.	 Wir wollen jegliche Art von Gewalt bewusst 
wahrnehmen. Wir tolerieren sie nicht, sondern 
benennen sie und handeln zum Besten der Kinder 
und Jugendlichen.

7.	 Wenn ein Kind oder Jugendlicher Hilfe benötigt, 
suchen wir als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Gespräch mit einer beruf-
lichen Mitarbeiterin oder einem beruflichen Mitar-
beiter unseres Trägers.  
Die Vorgehensweisen und die potenziellen An-
sprechpartnerinnen  und Ansprechpartner sind 
in unserem Jugendverband geklärt und kommu-
niziert (ein Vorgehensbeispiel findet sich unter 
www.ejh.de).

8.	 Die Verhaltensregeln gelten auch zwischen  
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der  
Evangelischen Jugend der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers.

Von der Landesjugendkammer 
am 7. Juni 2009 beschlossen

Evangelische Jugendarbeit lebt durch Beziehungen 
von Menschen untereinander und mit Gott. Vertrauen 
soll tragfähig werden und bleiben. In der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen entsteht eine persönliche 
Nähe und Gemeinschaft, in der die Lebensfreude 
bestimmend ist. Dieses Vertrauen darf nicht zum 
Schaden von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt 
werden. 

Die Evangelische Jugend in der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers hat deshalb folgende 
Verhaltensregeln beschlossen. Sie gelten für die 
Arbeit der Evangelischen Jugend auf allen Ebenen der 
Landeskirche. 

1.	 Unsere Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und inner-
halb der Teams ist von Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen geprägt. Wir achten die Persönlichkeit 
und Würde von Kindern und Jugendlichen.

2.	 In unserer Rolle und Funktion als Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben wir eine besondere 
Vertrauens- und Autoritätsstellung, mit der wir 
jederzeit verantwortlich umgehen.

3.	 Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und 
Distanz um. Individuelle Grenzen der Kinder und Ju-
gendlichen werden von uns respektiert. Das bezieht 
sich insbesondere auf die Intimsphäre und persön-
liche Schamgrenze von Kindern und Jugendlichen.

4.	 Wir wollen Mädchen und Jungen in ihrer Entwick-
lung unterstützen. Wir wollen ihnen in unseren 
Angeboten Möglichkeiten bieten, Selbstbewusst- Se
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Verhinderung von Gewalt
an Kindern und Jugendlichen

Verhaltensregeln für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter


